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 | 1. IFRS vielleicht schon ab 2011 
 

Das Finanzministerium hat zu den Anmerkungen eine Novelle des Buchhaltungsgesetzes erarbeitet und schlägt vor, dass diese ab 

1. Januar 2011 in Kraft treten soll. Durch diese Novelle soll es ermöglicht werden, das Berichterstattungsverfahren gemäß den 

Internationalen Buchhaltungsstandards (IFRS) auch im Bereich der Kontoführung sowie für die Erstellung von Jahresabschlüssen 

anwenden zu können. Als Steuerbemessungsgrundlage wird aber weiterhin das Wirtschaftsergebnis herangezogen, das gemäß 

den tschechischen Buchhaltungsstandards ermittelt wurde. 
 

| 2. Geplantes Reverse-Charge-Verfahren für Kraftstoffe 
 

Das Finanzministerium bereitet eine Novelle des MwSt.-Gesetzes vor, die ab 1. Januar 2011 in Kraft treten soll. Durch diese 

Novelle soll das Reverse-Charge-Verfahren, d.h. die Übertragung der Umsatzsteuerschuld vom leistenden Unternehmer auf den 

unternehmerischen Leistungsempfänger wird auch auf den Kraftstoffbereich ausgeweitet werden. 
 

| 3. Verrechnungspreise 
 

Durch das unlängst verkündete Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts wurde eine wichtige abschließende Entscheidung zum 

Thema Verrechnungspreise getroffen. Indirekt wurde die bisher allgemein akzeptierte Auffassung abgelehnt, dass die Beweislast, 

ob die Verrechnungspreise korrekt festgelegt worden sind, liegt beim Steuerpflichtigen. Durch die Entscheidung des Obersten 

Verwaltungsgerichts liegt nun die Beweislast bei der jeweiligen Steuerbehörde. Dies bedeutet, dass nunmehr durch die jeweilige 

Steuerbehörde der Beweis zu erbringen ist, dass die vom Steuerpflichtigen festgelegten Verrechnungspreise nicht korrekt sind, 

also die Beweislast wird auf Seite des Steuerverwalters verschiebt. 
 

| 4. Steueramnestie 
 

Den Informationen des Finanzministeriums zufolge wird es keine Steueramnestie geben. Durch diese sollten ursprünglich alle 

Steuerflüchtlinge, die ihre ausländischen Einkommen verschleiert haben, vor einer Strafverfolgung verschont bleiben. Das 

Problem soll nun in Bezug auf die Verschleierung der Einkommen und Nichtzahlung von Steuern durch eine neue 

Steuerverordnung, die ab 1. Januar 2011 in Kraft treten soll, gelöst werden - u. a. soll die dreijährige Frist zur nachträglichen 

Steuerfestsetzung auf zehn Jahre verlängert werden. 
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Die in diesem Material enthaltene Information hat einen allgemeinen Charakter und stellt keine umfassende Analyse dieser Themen dar. Obwohl wir uns bemühen, die Aktualität und 
Richtigkeit der hiesigen Information sicherzustellen, kann man nicht garantieren, dass sie bis zum Zeitpunkt des Lesens noch gültig bleibt. Die Benutzer dieser Informationen sollten daher 
keine Entscheidungen auf deren Basis ohne professionelle Beratung treffen. Unsere einleitende Besprechung ist gratis. 
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